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Fuckyoufy (F) ist eine NGO in der Rechtsform eines nichtrechtsfähigen Vereins. Sie
hat sich dem Kampf gegen die Sexualisierung der kapitalistischen Gesellschaft
verschrieben. In den letzten zehn Jahren hat F in Vergnügungsvierteln, an
Nacktbadestränden und vor der Firmenzentrale des Playgirl-Verlages
Demonstrationen und Zeltlager organisiert, um gegen die Erotisierung von Medien
und Alltag, Menschenhandel und Prostitution zu protestieren. Bei acht von zehn
Protestaktionen kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es
wurden Pflastersteine herausgerissen und auf die Beamten geworden. Ferner
wurden stets auch mindestens ein Auto angezündet und mehrere Schaufenster
eingeschlagen. Die Täter waren allerdings ganz überwiegend nicht Mitglieder und
Sympathisanten von F, sondern Hooligans und sogenannte Autonome, die dafür
bekannt sind, dass sie von anderen initiierte Großdemonstrationen nutzen, um
Gewalttaten zu verüben.

Für den Tag der Einweihung eines neuen Großbordells auf St. Pauli hatte F durch
das Vorstandsmitglied A wiederum eine Demonstration organisiert. Die
Demonstration wurde entsprechend dem Versammlungsgesetz angemeldet und
nicht verboten. Zur Vorbereitung der Demonstration wurden von F Sonderzüge der
Deutschen Bahn und Busse angemietet, mit denen Mitglieder und Unterstützer von
F nach Hamburg fuhren. Die Teilnehmer erhielten genaue Verhaltensanweisungen,
etwa wie vorzugehen sei, um Polizeiketten zu durchbrechen. Sie wurden jedoch
aufgefordert, von Gewaltanwendung abzusehen.

Tatsächlich kam es bei der Demonstration in Hamburg zu gewaltätigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei denen sieben Polizisten und vierzehn
Demonstranten verletzt wurden. Ferner wurden ein privater PKW und ein
Polizeifahrzeug angezündet und sieben Schaufenster eingeschlagen. Die Täter
waren ganz überwiegend keine Mitglieder oder Sympathisanten von F.

Nach der Demonstration bedauerte A gegenüber der Presse, dass es zu
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Gewalttätigkeiten gekommen sei. Aber letztlich seien illegale Formen des Protestes
angesichts der Untätigkeit des Systems gegenüber dem blühenden
Menschenhandel und der Ausbeutung der Frauen nicht zu vermeiden und in
gewisser Weise auch legitim.

Hat A sich nach dem StGB strafbar gemacht?

Ähnliche Themen

Corona Stress in der BGB-Klausur
Die Governance-Perspektive führt zur Verharmlosung von Gewalt
Der Teufelskreis der Gewalt

https://www.rsozblog.de/corona-stress-in-der-bgb-klausur/
https://www.rsozblog.de/die-governance-perspektive-fuhrt-zur-verharmlosung-von-gewalt/
https://www.rsozblog.de/der-teufelskreis-der-gewalt/

